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das Arbeitsverfassungsgesetz un.d das ZI. .... -_....... ,,- .. ' 
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. I 1. ALLGEMEINES 

Das Mitbestimmungsprogramm des ÖGB, das vom 7.Bundeskongreß 
1971 grundlegend formuliert worden ist, geht von der Forde­
rung aus, daß die Arbeitenden auf betrieblicher und gesamt­
wirtschaftlicher Ebene gleichberechtigt mit dem Kapital in 
Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden sein 
sollen. Das Arbeitsverfassungsgesetz 1974 war ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung dieses Zieles. Ein 
weiterer Schritt erfolgte durch die Novellierung des Arbeits­
verfassungsgesetzes 1986. Es wäre jedoch völlig verfehlt, 
diesen Erfolg auch nur als vorläufigen Abschluß der Bemühun­
gen der Arbeiterbewegung um Demokratisierung der Arbeitswelt 
zu betrachten. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer auszubauen 
ist weiterhin ein wichtiges Ziel, das sowohl aus Gründen der 
Gerechtigkeit und der Humanität als auch aus rein wirtschaft­
lichen Uberlegungen wichtig und notwendig ist. Strukturverän­
derungen, Umformungen der Wirtschaft, Verschiebungen auf dem 
Arbeitsmarkt und sonstige Anpassungsprozesse in einer moder­
nen Gesellschaft sind nur dann zu bewältigen, wenn die Be­
troffenen effektive und ihrer gesellschaftlichen Position 
entsprechende Mitwirkungsmöglichkeiten nicht nur bei der 
Gestaltung der Maßnahmen, sondern auch bei den Grundsatzent­
scheidungen über die Richtung bestimmter Entwicklungen wahr-

-nehmen können. 

MEHR ARBEIiSPLÄ TZE - MEHR FREIE ZEIT 

35 STIlNDEN - DIE NEUE ARBEIiSZElT! 
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Der ÖGB betrachtet den vorliegenden Entwurf insofern als 
weiteren Schritt zum Ausbau der Mitbestimmung. Mit seinen 
Schwerpunkten: 

* Konkretisierung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaften 
nach § 88a 

* über die Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen bei 
Verselbständigung von Betriebsteilen 

* über die Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches des 
Betriebsrates bei Verselbständigung von Betriebsteilen 

entspricht der Entwurf dringend wichtigen Anforderungen der 
Praxis im Arbeitsverfassungsrecht. Der öGB gibt daher seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß der Entwurf sehr bald der parlamenta­
rischen Beschlußfassung zugeführt werden kann. 

In diesem Zusammenhang wird allerdings besonders betont, daß 
die im Entwurf enthaltenen Regelungen als absolutes Minimum 
einer unmittelbar dringenden Anpassung der Mitbestimmung an 
neue Konzernstrukturen angesehen werden. Auch werden weiter­
gehende Vorstellungen der Gewerkschaften für Regelungen zur 
Erhaltung und zum Ausbau der Mitbestimmungsqualität durch 
die grundsätzliche Zustimmung zum Entwurf und der Forderung 
nach seiner raschen Realisierung weder zurückgestellt noch 
zurückgenommen. Ganz abgesehen von der aufrechten Forderung 
nach genereller Ausweitung der Mitbestimmung sei schon an 
dieser Stelle darauf verwiesen, daß die Schaffung eines 
österreichischen Konzernrechtes und die Verlängerung des 
Strukturverbesserungsgesetzes schon sehr bald wieder neue 
Vorschriften zur Erhaltung und zum Ausbau der Mitbestimmungs­
qualität im Arbeitsverfassungsgesetz erforderlich machen 
werden. 

2. ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN 

Entgeltfortzahlungsgesetz: 

Der ÖGB begrüßt die Absicht des Entwurfes, für den Fall der 
Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses im Zuge eines 
Betriebs- bzw. Unternehmensüberganges unter bestimmten Vor­
aussetzungen eine erstattungswirksame Anrechnung von Vor­
dienstzeiten aus einem Arbeitsverhältnis zu einem anderen 
Arbeitgeber vorzusehen. 
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Allerdings erscheinen die im Entwurf vorgesehenen weiteren 
Voraussetzungen - Anrechnung der im vorausgegangenen Arbeits­
verhältnis zurückgelegtnen Dienstzeit für die Bemessung der 
Dauer des Urlaubes sowie der Kündigungsfrist - als zu ein­
schränkend. Dies gilt insbesondere auch für jenen Teil der 
Bestimmung, die einen Erstattungsanspruch bei Kündigung 
durch den Arbeitnehmer ausschließt. Da nach Ansicht des ÖGB 
eine mißbräuchliche Inanspruchnahme des Erstattungsfonds im 
vorliegenden Zusammenhang jedenfalls nicht zu befürchten 
ist, wird daher vorgeschlagen, die Voraussetzungen der Vor­
dienstzeitenanrechnung für die Zwecke der Erstattung weniger 
restriktiv zu gestalten. 

Arbeitsverfassungsgesetz: 

Zu Z 2 (§ 31 Abs.5): 
Nach dem Entwurf steht die Weitergeltung von Betriebsverein­
barungen für die neugeschaffenen Einheiten unter der ein­
schränkenden Voraussetzung, daß die verselbständigten Teile 
mit dem "alten" Unternehmen bzw. bei dessen Untergang auf 
andere Weise im Rahmen eines KQnzernes verbunden bleiben. Es 
ist allerdings darauf hinzuweisen, daß aufgrund des gelten­
den Rechtes (§ 31 Abs.4 ArbVG) - unabhängig vom Verbleib der 
Betriebsteile im Konzernverband - dann auf ein Weitergelten 
der Betriebsvereinbarungen geschlossen werden kann, wenn 
hinsichtlich der Betriebsteile Gesamtrechtsnachfolge gegeben 
ist. 
Im Entwurf wäre daher jedenfalls klarzustellen, daß der Uber­
gang der Betriebsvereinbarungen unabhängig vom Verbleiben im 
Konzernverband bei Ubertragung organisatorisch abgegrenzter 
Betriebsabteilungen in Form der Gesamtrechtsnachfolge er­
folgt. 
Ansonsten könnte dem Anreiz für die Unternehmen zur Ausglie­
derung außerhalb des Konzernverbandes - gerade um das Weiter­
gelten von Betriebsvereinbarungen zu umgehen - nicht entge­
gengewirkt werden. 

Zu Z 4 (§ 62b): 
Der 6GB begrüßt die Ausweitung der Bestimmungen des § 62b 
auch auf die Fälle der Verselbständigung mehrerer Betriebs­
teile oder aller Betriebsteile. Problematisch bleibt aller­
dings jener Teil der Bestimmung, der nach wie vor auf das 
Verbleiben der Betriebsteile im Konzernverband abstellt. 
Bereits anläßlich der Novellierung des Arbeitsverfassungsge­
setzes 1986 wurde von den Interessenvertretungen der Arbeit­
nehmer darauf hingewiesen, daß aus der Sicht der Arbeitneh­
mer ja gerade auch für den Fall des Ausscheidens von Be­
triebsteilen aus dem Konzern ein großes Interesse an der 
Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches der Betriebsräte 
besteht. Dieser Hinweis bleibt auch angesichts der nunmehr 
vorliegenden Novelle aufrecht. 
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Zu Z 7b (§ 88 Abs.4) : 
Hier wird angeregt, die Informationspflicht über die Ge­
schäftsordnung der ARGE gegenüber der Geschäftsleitung auf 
die Bekanntgabe der befugten Vertreter der ARGE im Sinne der 
Geschäftsordnung bzw. auf die Bekanntgabe der in der ARGE 
vertretenen Betriebsräte und Zentralbetriebsräte an die 
Konzernleitung zu beschränken. Diese Einschränkung könnte 
vorgenommen werden, ohne die in der Bestimmung vorgesehene 
Funktion der Informationspflicht zu schmälern. 

Zu Z 9b (§ 110 Abs.6): 
Aufgrund der Entwicklungen in der Praxis (nunmehr oft sehr 
kleine Aufsichtsräte) erscheint eine Adaptierung des § 110 
Abs.6 tatsächlich als notwendig. Im Aufsichtsrat einer Hol­
ding werden - wie die Praxis zeigt - tatsächlich nahezu 
ausschließlich Angelegenheiten der beherrschten Unternehmen 
behandelt, sodaß nur die Interessen der Arbeitnehmer, die in 
diesen beherrschten Unternehmen beschäftigt werden, berührt 
werden. Der ÖGB stimmt daher der dem Entwurf zugrundeliegen­
den Motivation zu, eine entsprechende Vertretung der Arbeit­
nehmer der beherrschten Unternehmen im Aufsichtsrat zu ge-
währleisten. . 
Allerdings sei darauf hingewiesen, daß schon aufgrund des 
geltenden Gesellschaftsrechtes die Möglichkeit besteht, den 
Betriebsrat der Konzernleitung als Experten beratend zu 
jenen Tagesordnungspunkten des Aufsichtsrates zuzuziehen, 
die die Arbeitnehmer der Konzernleitung betreffen. Es wird 
angeregt, diesen Sachverhalt anläßlich der gegenständlichen 
Regelung verbindlich vorzuschreiben. 

Zu Z 10 (§ 114 Abs.2-4) : 
Die in § 114 Abs.2 bis 4 getroffenen Regelungen zur Konkreti­
sierung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaften sind der 
Schwerpunkt der Novellierung. Im Laufe des Begutachtungsver­
fahrens wurde allerdings darauf verwiesen, daß auch außer­
halb der §§ 96, 96a und 97 in einer Reihe von Fragen das 
Bedürfnis nach einheitlichen Regelungen besteht. Auch wurden 
Bedenken bezüglich der zwingenden Voraussetzung der einheit­
lichen Vorgangsweise im Konzern vorgebracht, da dadurch der 
Konzernspitze erhebliche Gestaltungsspielräume eingeräumt 
werden. Auf diese Bedenken sei in Zusammenhang mit der Begut­
achtung nochmals hingewiesen. 

Freistellung für Betriebsratsmitglieder: 

Gerade auch in jüngster Zeit hat die Praxis wieder vehement 
gezeigt, daß große Probleme bei der Freistellungsregelung 
für Betriebsratsmitglieder in Zusammenhang mit Konzernierung 
gegeben sind. Auf dieses Problem in Zusammenhang mit der 
vorliegenden Novelle einzugehen, ist mit ein vordringliches 
Anliegen des ÖGB geworden. Ergänzend zum Entwurf sollte 
daher eine Freistellungsregelung für Betriebsratsmitglieder 
im Konzern (analog zur Regelung des § 117 Abs.4 - Freistel­
lung im Unternehmen) getroffen werden, um zu verhindern, daß 
bei Aufsplitterung von Unternehmen die Mitbestimmungsmöglich­
keiten des Betriebsrates schon aus Zeitgründen eingeschränkt 
werden. 
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Konzern-Jugendvertrauensrat: 

Abschließend wird auch auf die Forderung nach Errichtung 
eines Konzern-Jugendvertrauensrates der Gewerkschaftsjugend 
hingewiesen. 

r,VcJwu 
Friedrich Verzetnitsch 
Präsident 

F.d. 

/-7~ 
Mag.Herbert Tumpel 
Leitender Sekretär 
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